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Fachinformationsveranstaltung 11.01.2023

Hinweise zur Düngeverordnung in Vorbereitung der neuen Düngesaison 
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 Ermittlung des Ertragsniveaus (Durchschnitt der letzten 5 Jahre) der einzelnen Kulturen

über alle Flächen des Betriebes oder auch für Betriebsteile bzw. -bereiche möglich 

 für Flächen im Nitratgebiet Durchschnitt des betriebliches Ertragsniveaus der Jahre 2015 – 2019

(fester Zeitraum) verwenden

 für „fehlende“ Anbaujahre einer Kultur sind plausible, standort- und betriebsbezogen 

realistische Erträge anzusetzen, z. B.

• von Nachbarbetrieben mit vergleichbaren Standortbedingungen

• vom Statistischen Landesamt Sachsen

N-Düngebedarfsermittlung
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 im Einzelfall Verwendung des in der DüV/LfULG vorgegebenen Ertragsniveaus, wenn dieses für den 

Standort plausibel ist

 bei mehr als 20 % Abweichung des Ertrages zum jeweiligen Vorjahr in einem der letzten 5 Jahre ist die 

Übernahme des Vorjahreswertes in einem Jahr möglich

 Ermittlung der Durchschnittserträge nachvollziehbar dokumentieren

 Düngebedarfsermittlung für die Bewirtschaftungseinheit nur möglich, wenn

 vergleichbare Standortbedingungen

 einheitliche Bewirtschaftung (Vorfrucht und org. Düngung im Vorjahr muss bereits einheitlich sein)

 gleiche Pflanzenart oder Pflanzenarten mit vergleichbaren Nährstoffansprüchen

 dokumentieren, welche Schläge eine Bewirtschaftungseinheit darstellen

N-Düngebedarfsermittlung



4 I 11. Januar 2023 | Cornelia Miersch

Nmin

 ist bei Ackerkulturen als Hauptfrucht in der Regel bis 90 cm Bodentiefe zu berücksichtigen

 in Sachsen sind Bodenproben bis 60 cm und Berechnung des Nmin für den Bereich 60 bis 90 cm 

nach vorgegebener Formel erlaubt 

 ist bei Ackerkulturen als zweite Hauptfrucht in der Regel bis 60 cm Bodentiefe zu berücksichtigen

 durchwurzelbare Bodentiefe des konkreten Schlages kann berücksichtigt werden, 

ebenso Steingehalt und Feinanteil

anhand eigener Werte, die belegt werden können 

oder 

mithilfe des Datenportals iDA

N-Düngebedarfsermittlung
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N-Düngebedarfsermittlung

www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida

 als Browser Firefox 

oder 

Chrome verwenden

(Microsoft Edge oder 

Internet Explorer können 

Probleme beim Öffnen 

verursachen)

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida
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WMS-Layer hinzufügen …

Shapefile importieren …

Planquadrate erstellen …
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www.landwirtschaft.sachsen.de/umsetzungshinweise-dungeverordnung-20300.html

Merkblattsammlung:

www.youtube.com/watch?v=yjW01h8FAF0

http://www.youtube.com/watch?v=yjW01h8FAF0
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 Abschlag für im Sommer/Herbst zu Winterraps bzw. Wintergerste gedüngten verfügbaren N 

berücksichtigen

Ausnahme: 

Düngung mit Festmist von HoK oder Kompost im Herbst ist hier nicht anzurechnen

N-Düngebedarfsermittlung
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 Reduzierung des ermittelten N-Düngebedarfs um 20 %

 schlagweise vornehmen

 oder Verteilung der reduzierten N-Gesamtmenge (80 %) zwischen den Kulturen/Schlägen 

im Nitratgebiet nach eigenem Ermessen

dabei beachten:   keine Überschreitung der reduzierten Gesamtsumme (80 %)

und 

keine Überschreitung des schlagbezogen ermittelten Düngebedarfes (100 %)

 Flächen, die nicht bis zum 31.3. berechnet und in die Gesamtsumme 

einbezogen wurden

 schlagbezogene Reduzierung um 20 % 

N-Düngebedarfsermittlung
Nitrat-Gebiet
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 P-Bodenuntersuchungsergebnis:

a) > 8,72 mg PCAL/ 100 g Boden: 

- P-Düngung nur bis zur Höhe der voraussichtlichen P-Abfuhr zulässig

- Düngebedarfsermittlung jährlich oder im Rahmen der Fruchtfolge (max. für 3 Jahre)

b) bis 8,72 mg PCAL/ 100 g Boden: 

- P-Düngung bis zur Höhe der voraussichtlichen P-Abfuhr

plus Zuschlag zulässig

- Düngebedarfsermittlung jährlich oder im Rahmen der Fruchtfolge (max. für 6 Jahre)

P-Düngebedarfsermittlung
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Phosphor-(Cal)-Bodengehaltsklassen und 

Empfehlungen für jährliche Zuschläge zur P-Düngebedarfsermittlung nach DüV auf AL und GL

P-Düngebedarfsermittlung
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Boden-Klima-Räume
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 keine Formvorschrift für die Dokumentation der P-Düngebedarfsermittlung 

verwendet werden können z. B das Dokumentationsblatt im Informationsblatt

www.landwirtschaft.sachsen.de/download/P_DBE_nach_DueV__2022_11_03.pdf

oder

das Programm BESyD

neu erarbeitet: P-DBE nach DüV => Pflicht

aktualisiert: P-DBE fachlich erweitert => freiwillig 

www.landwirtschaft.sachsen.de/download/P-DBE_fachlicherweitert_2022_11_03.pdf

P-Düngebedarfsermittlung

http://www.landwirtschaft.sachsen.de/download/P_DBE_nach_DueV__2022_11_03.pdf
http://www.landwirtschaft.sachsen.de/download/P-DBE_fachlicherweitert_2022_11_03.pdf
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P-Düngebedarfsermittlung
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N-Aufbringungsmenge

Festlegung Aufbringungsmenge zur Deckung (Einhaltung) des Düngebedarfs:

organische Dünger

 keine Berücksichtigung von N-Aufbringungsverlusten

 Werte für N-Ausnutzung nach Anl. 3 DüV verwenden

 beachten:

ist der Ammonium-N-Anteil größer als der Wert für die N-Ausnutzung (Mindestwirksamkeit)

dann muss der Ammonium-Anteil angerechnet werden!
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www.landwirtschaft.sachsen.de/umsetzungshinweise-

dungeverordnung-20300.html

 Düngebedarfsermittlung

 Aufwandmengen von Stickstoffdüngern

nach dem ermittelten N-Düngebedarf

Merkblattsammlung:
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Gärrest (flüssig) auf Grünland

4,3 kg N-Gesamt / m³  und     2,2 kg NH4-N / m³

50 % Mindestwirksamkeit   

2,15 kg / m³ wirksamer N

bei Einsatz von organischen Düngern

Ermittelter N-Düngebedarf:  140 kg/ha

1. Gabe

20 m³/ha Gärrest 44 kg/ha

2. Gabe

Mineraldünger               30 kg/ha

3. Gabe

Mineraldünger               30 kg/ha

--------------

noch offen: 36 kg/ha

d. h. noch 16 m³ Gärrest möglich

Beispiel:

N-Aufbringungsmenge
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16  m³   x   4,3 Gesamt-N/m³      =    68,8 kg Gesamt-N/ha

Schlag außerhalb des Nitratgebietes

Schlag im Nitratgebiet

 nach dem 1. September bis zum Beginn der Sperrzeit

dürfen mit flüssigen organischen oder organisch-mineralischen Düngemitteln

auf Grünland und Ackerland mit mehrjährigem Feldfutterbau (Ansaat vor 15.05.)

max. 80 kg Gesamt-N /ha bzw. 60 kg Gesamt-N/ha im Nitrat-Gebiet 

 max. 13 m³

Beispiel:

N-Aufbringungsmenge
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betriebliche N-Obergrenze

 gilt für alle organischen und organisch-mineralischen Düngemittel einschließlich Beweidung

 maximal 170 kg Gesamtstickstoff /ha LN und Kalenderjahr im Betriebsdurchschnitt

 bei Kompost 

- maximal 510 kg Gesamtstickstoff /ha im Betriebsdurchschnitt innerhalb von 3 Jahren

 - Flächen, auf denen N-Düngung verboten ist, dürfen nicht für Betriebsdurchschnitt berücksichtigt  

werden und

- Flächen auf denen N-Düngung eingeschränkt ist (düngerechtliche Vorschriften ausgenommen),

dürfen nur bis zur Höhe der zulässigen Düngung berücksichtigt werden

 Verbot oder Einschränkung muss  

- ganzjährig,

- für alle organischen Düngemittel incl. Wirtschaftsdünger und

- für Beweidung gelten



45 I 11. Januar 2023 | Cornelia Miersch

schlagbezogene N-Obergrenze 
Nitrat-Gebiet

 gilt für alle organischen und organisch-mineralischen Düngemittel

 pro Schlag oder Bewirtschaftungseinheit maximal 170 kg Gesamtstickstoff /ha und Jahr

Ausnahmeregelung:

 Aufbringung von maximal 160 kg Gesamt-N/ha, 

 davon maximal 80 kg Gesamt-N/ha aus mineralischer Düngung

 im Durchschnitt der Flächen des Betriebes im Nitratgebiet

 im laufenden Kalenderjahr

 Ausnahme: Kompost maximal 510 kg Gesamtstickstoff /ha

innerhalb von 3 Jahren
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N-Düngung zur Sommerung (Aussaat/Pflanzung nach dem 01.02.) ist nur noch erlaubt, wenn 

 im Herbst eine Zwischenfrucht angebaut oder ein geschlossener Feldfutterbestand oder dgl. 

weitergeführt wurde (aktive Ansaat)

und

 kein Umbruch vor dem 15.01. erfolgt ist

Ausnahmen:

 Ernte der Vorkultur nach dem 01.10. 

oder 

 < 550 mm Jahresniederschlag im langjährigen Mittel

 verbindliche feldblockbezogene Gebietskulisse ist im

Online-GIS veröffentlicht (siehe Fachkulisse: Nitrat-Trockengebiete)

N-Düngung zu Sommerkulturen
Nitrat-Gebiet
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Übergangsregelung

 gilt für Flächen, die erst mit der SächsDüReVO vom 15.11.2022 

neu als Nitrat-Gebiet ausgewiesen wurden

 hier ist 2023 eine N-Düngung zu Sommerungen auch ohne vorherige Zwischenfrucht möglich

N-Düngung zu Sommerkulturen
Nitrat-Gebiet
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Sperrzeiten
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Sperrzeiten
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Boden überschwemmt, wassergesättigt, gefroren oder schneebedeckt

 kein Aufbringen von N- oder P-haltigen Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen,

Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln

Aufbringungsverbote 
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Bewirtschaftungsauflagen an

oberirdischen Gewässern 

- sehr schwierig umzusetzende Auflagen 

- Erstellung von rechtsverbindlichen 

Karten in Arbeit

- Ziel: Darstellung aller Gewässerränder 

in Sachsen mit den jeweilig umzu-

setzenden Auflagen
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Empfehlung bei Aufbringung von N- und P-haltigen Düngemitteln auf Flächen mit Hangneigung ≥ 10 %

 10 m Abstand zur Böschungsoberkante einhalten

 auf unbestellten Flächen sofort einarbeiten auf gesamten Schlag

 am Gewässer (30 m) N-Gaben auf 80 kg Gesamt-N/ha begrenzen

 prüfen, ob nachhaltige Schlagteilung sinnvoll sein könnte

Aufbringungsvorgaben

auf hängigen Flächen 

an oberirdischen Gewässern 
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www.landwirtschaft.sachsen.de/umsetzungshinweise-dungeverordnung-20300.html

 Die novellierte Düngeverordnung 2020

 Besondere Anforderungen ab 2021 zum 

Gewässerschutz an Oberflächenwasserkörpern

Anforderungen zum Gewässerschutz

an oberirdischen Gewässern 
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außerdem ist Wasserhaushaltsgesetz§38a zu beachten:

- bei durchschnittlicher Hangneigung ab 5% im Bereich von 20 m zur Böschungsoberkante 

- ist eine 5 m breite geschlossene ganzjährig begrünte Pflanzendecke (ab Böschungsoberkante)

zu erhalten oder herzustellen 

- Erneuerung des Pflanzenbewuchses ist einmal innerhalb von 5 Jahren erlaubt

(Beginn erster Fünfjahreszeitraum: 01.07.20220)
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 KTBL-Merkblatt für Festmistaußenlagerung ersetzt durch

Merkblatt „Wasserwirtschaftliche Anforderungen an die Lagerung von Silage 

und Festmist auf landwirtschaftlichen Flächen unter sechs Monaten“

www.landwirtschaft.sachsen.de/umsetzungshinweise-dungeverordnung-20300.html

 Lagerung von Wirtschaftsdüngern und Gärresten

 in Wasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten sind zusätzlich die örtlichen Schutzgebiets-

verordnungen zu beachten

Feldrandlagerung von Festmist 

und Silage

http://www.landwirtschaft.sachsen.de/umsetzungshinweise-dungeverordnung-20300.html
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wichtigste Anforderungen an die Lagerung von Silage und Festmist (Auszug):

- Lagerung nur ausnahmsweise auf LN und nur auf bewirtschafteter LN (AL oder GL) 

- jährlicher Wechsel des Lagerplatzes (Empfehlung: Lagerplatz nur aller 5 Jahre nutzen)

- Mindestabstände: 20 m zu oberirdischen Gewässern und Vorflutgräben

20 m zu nicht ständig wasserführenden Straßen- und Vorflutgräben

100 m zu Brunnen zur Trinkwassergewinnung

- Grundwasserflurabstand mind. 1 m

- keine Lagerung:    - auf staunassen Flächen

- in Bereichen von Dränageleitungen

- auf wasserosionsgefährdeten Flächen

- in Senken und Geländevertiefungen

Feldrandlagerung von Festmist 

und Silage
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Anforderungen an die Lagerung von Silage auf LN:

- Trockensubstanzgehalt des Siliergutes mindestens 30%

- Stapelhöhe maximal 3 m

- Silage ganzflächig abdecken und Silofolie an der Basis so fixieren, dass kein

Niederschlagswasser eintreten kann

- angefallene Silagereste nach Entnahme und Transport unverzüglich entfernen

Anschnittfläche sofort wieder mit Silofolie abdecken. 

- maximale Lagerdauer auf LN: 6 Monate

- Schlauchsilos mit Silage unter 30 % TS sind in ortsfesten, flüssigkeitsundurchlässigen Anlagen zu lagern

- Lagerung von Silageballen auf LN nur ungestapelt, keine keine Entnahme der Silage

Feldrandlagerung von Festmist 

und Silage
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Anforderungen an die Lagerung von Festmist auf LN:

- Trockensubstanzgehalt des Mistes mind. 25 %, ansonsten mind. 3 Wochen Vorrotte auf befestigter 

Mistplatte, kurzfristige Bereitstellung zur Aufbringung (in der Regel bis zu 3 Tage) ausgenommen

- Ausbringung zum nächstmöglichen, pflanzenbaulich sinnvollen Termin; max. Lagerdauer 6 Monate

- Lagermenge ist auf den zu erwartenden Düngebedarf der Aufbringungsfläche zu beschränken

- Lagerung ist nur auf tonigen oder lehmigen Böden zulässig, auf stark durchlässigen Böden, z.B. bei 

Sandböden, ist eine Unterflursicherung, z.B. durch Strohpacklage oder Tonmineralien, vorzunehmen. 

Feldrandlagerung von Festmist 

und Silage



59 I 11. Januar 2023 | Cornelia Miersch

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!


